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A N F R A G E 

 

Pensplan Centrum AG ist eine Dienstleistungsgesellschaft, die den Arbeitnehmern 

Vorsorgesysteme für den Aufbau einer Zusatzrente anbietet. Die Region Trentino-Südtirol hält 98 

Prozent des Gesellschaftskapitals von Pensplan und die verbleibenden 2 Prozent befinden sich in 

den Händen der autonomen Provinzen Trient und Bozen. Aus dem Jahresbericht 2020 von Pensplan 

geht hervor, dass über 50 % der Erwerbstätigen in der Region sich inzwischen eine Zusatzrente 

aufbauen. Ende 2020 wiesen die regionalen Zusatzrentenfonds insgesamt 259.839 Positionen auf. 

Die Zahl der Mitglieder beläuft sich auf 247.590 Personen, von denen über 8.000 Personen bei 

mehreren Fonds eingeschrieben sind, was einer Erhöhung von 6,3% entspricht. 210.555 der 

Positionen der regionalen Fonds lauten auf Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in Südtirol oder 

dem Trentino. Das entspricht einem Wachstum von 4,5% gegenüber 2019. (Jahresbericht 2020 – 
Pressemitteilung Pensplan vom 27. Mai 2021). 
 

Am 13. April 2021 hat die Regionalregierung den Mitgliedern der 1. Gesetzgebungskommission 

des Regionalrates ein Schreiben zugestellt, in dem die Absicht bekundet worden ist, angesichts der 

Neubestellung des Verwaltungsorgans die Vertreter der Region im Verwaltungsrat von Pensplan 

namhaft zu machen. Als Vertreter der Region im Verwaltungsrat von Pensplan hat die 

Regionalregierung Herrn Dr. Matteo Migazzi, Herrn RA Maurizio Roat und Frau Dr
in

 Johanna Vaja 

vorgeschlagen und die Lebensläufe der drei Kandidaten übermittelt. 

  

Die Abgabe des genannten Gutachtens wurde auf die Tagesordnung der für den 22. April 2021 

anberaumten Sitzung der 1. Gesetzgebungskommission gesetzt. Im Laufe der Sitzung haben einige 

Abgeordnete der Minderheit Bedenken hinsichtlich der Transparenz des für die Namhaftmachung 

der Vertreter des Verwaltungsrates der Gesellschaft gewählten Verfahrens vorgebracht, und dies 

sowohl hinsichtlich der Kandidatenvorschläge als auch was die Vorgangsweise für die Abgabe des 

entsprechenden Gutachtens von Seiten der Gesetzgebungskommission anbelangt. 

 

Die Mitglieder der Kommission haben lediglich die Lebensläufe der vorgeschlagenen Kandidaten 

erhalten, während Artikel 5 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 21. März 1980 „Bestimmungen 
betreffend die Aufsicht des Regionalrates über die Ernennung in öffentlichen Körperschaften und 
Gesellschaften mit regionaler Beteiligung“ Folgendes vorsieht: „Der Antrag auf Gutachten von 



Seiten des Präsidenten der Regionalregierung hat die Darlegung des Verfahrens, das zur Angabe 
der Bewerbung verfolgt wurde, die Angabe sowohl der Gründe, die die Bewerbung nach den 
Gesichtspunkten der beruflichen Fähigkeiten der Bewerber rechtfertigen, als auch die Angabe der 
Ämter, die allenfalls bekleidet worden sind oder bekleidet werden, bzw. der allenfalls  
bereits erfüllten oder in Erfüllung befindlichen Aufträge zu enthalten, und zwar in Bezug auf die 
Zielsetzungen und auf die Verwaltungsausrichtung, die in der Anstalt, in der öffentlichen 
Körperschaft oder in der betreffenden Aktiengesellschaft verfolgt werden sollen.“. 
 
Da den Abgeordneten keinerlei Begründung für die vorgeschlagenen Bewerbungen unterbreitet 

worden ist, haben einige der Minderheit angehörende Abgeordnete die Abhaltung einer Anhörung 

beantragt, um die Angemessenheit der akademischen Titel und der berufliche Fähigkeiten der 

Kandidaten sowie das Programm und die Leitlinien, welche sie im Rahmen ihres Mandats zu 

verfolgen beabsichtigen, bewerten zu können, und zwar entsprechend den Vorgaben laut Absatz 3 

des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 4/1980 der Folgendes vorsieht: „Das Gutachten der 
Kommission ist auch in Bezug auf die Zielsetzungen und auf die zu verfolgende Verwaltungs-
ausrichtung zu begründen.“.  
 

Am 3. Mai 2021, der nächsten Sitzung der 1. Gesetzgebungskommission, ist der Antrag auf 

Abhaltung einer Anhörung abgelehnt worden und die Kommission hat das Gutachten zur 

Namhaftmachung der von der Region für den Verwaltungsrat von Pensplan vorgeschlagenen 

Kandidaten abgegeben, ohne dies jedoch zu begründen, so wie es hingegen laut Artikel 2 Absatz 3 

des Regionalgesetzes Nr. 4/1980 vorgesehen ist. 

 

Auch soll darauf hingewiesen werden, dass das Regionalgesetz Nr. 4/1980 schon etwas in die Jahre 

gekommen ist und die letzthin im Zusammenhang mit der Ernennung von Mitgliedern von 

bedeutenden Organen der öffentlichen Gesellschaften eingetretenen gesetzlichen Neuerungen außer 

Acht lässt. In diesem Zusammenhang wird im Besonderen auf die im gesetzesvertretenden Dekret 

Nr. 125 vom 19. August 2016 „Einheitstext im Bereich der öffentlich beteiligten Gesellschaften“ 

enthaltenen Bestimmungen verwiesen, das im Artikel 11 Folgendes vorsieht: „Die Mitglieder der 

Verwaltungs- und Kontrollorgane der der öffentlichen Kontrolle unterliegenden Gesellschaften 

müssen die Voraussetzungen der Ehrbarkeit, Professionalität und Autonomie erfüllen.“. 

 

Ausgehend von der dargelegten Sachlage liegt es auf der Hand, dass das von der 1. 

Gesetzgebungskommission am 3. Mai 2021 abgegebene Gutachten die gemäß Artikel 2 Absatz 3 

vorgesehene Begründung nicht enthält. Zudem wird die Ansicht vertreten, dass es angemessen 

wäre, das Regionalgesetz Nr. 4/1980 den auf diesem Sachgebiet eingetretenen gesetzlichen 

Entwicklungen anzupassen, allem voran, was die Voraussetzungen der Ehrbarkeit, Professionalität 

und Autonomie im Zusammenhang mit der Namhaftmachung der Mitglieder der Verwaltungs- und 

Kontrollorgane von öffentlichen Gesellschaften anbelangt. 

 

All dies vorausgeschickt, erlauben sich die unterfertigten Regionalratsabgeordneten,  

 

den Präsidenten der Regionalregierung zu befragen, 

 

um Folgendes in Erfahrung zu bringen: 

 

1. Welche Begründung liegt dem gemäß Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 21. März 

1980 „Bestimmungen betreffend die Aufsicht des Regionalrates über die Ernennung in 
öffentlichen Körperschaften und Gesellschaften mit regionaler Beteiligung“ abgegebenen 

Gutachten zugrunde? 

2. Ob er die Absicht hat, die Anpassung des Regionalgesetzes auf dem Sachgebiet der 

Ernennung der Mitglieder der Verwaltungs- und Kontrollorgane der öffentlichen 



Gesellschaften an die in diesem Bereich eingetretenen Entwicklungen, allem voran an jene 

laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 175 vom 19. August 2016 „Einheitstext im Bereich 

der öffentlich beteiligten Gesellschaften“ vorzunehmen? 

 

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht. 

 

Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN 

 

Alex MARINI 

Diego NICOLINI* 

 

 

*  Der Regionalratsabgeordnete Nicolini bestätigt seine Unterzeichnung mittels zertifizierter Post. 
 

 

 


